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GEMEINDE AURACHGEMEINDE AURACH
… mitten im Romantischen Franken

Bei der Jahreshauptversammlung des Obst- und Garten-
bauvereins Weinberg im Sportheim des SV 67 Weinberg 
berichtete Vorsitzender Eduard Hillermeier anhand einer 
Präsentation von den Vereinsaktivitäten im Jahr 2023. 
Demnach wurden zahlreiche kommunale Obstbäume, 
Straßen- und Bachbegleitbäume geschnitten und 16 
Gartenbesitzer bei der Pfl anzung oder dem Schnitt ihrer 
Obstbäume unterwiesen und unterstützt. Außerdem be-
sorgte der Verein über das staatliche Förderprogramm 
„Streuobst für alle“ 40 Obsthochstämme und gab sie 
kostenlos an interessierte Privatpersonen sowie die Ge-
meinde Aurach und die Kirchenstiftung Weinberg ab. 
Der Einkaufspreis wurde dem Verein von staatlicher Sei-
te erstattet. Eine kleine Delegation fuhr zur 100-Jahr-
Feier des OGV Dentlein a. F.; und auch zur 100-Jahr-
Feier des Nachbarvereins, dem Gartenbau- und 
Heimatpfl egeverein Aurach, war man eingeladen. Mit 
diesem zusammen wurde ferner am 3. Oktober eine 
gemeinsame Wanderung, ausgehend vom geologischen Lehrpfad 
am Hesselberg, über Gerolfi ngen hinüber nach Aufkirchen und zum 
Limeseum veranstaltet. Im Rahmen der Brauchtumspfl ege wurden vor 
Palmsonntag gemeinsam Palmbüschel und vor dem Feiertag 15. Au-
gust gemeinsam Kräuterbüschel gebunden.
Über die Veranstaltungen der Kinder- und Jugendgruppe berichteten 
deren Leiterinnen, Barbara Fürst und Sabine Dauer. So hatte man sich 
mit dem Basteln von Windspielen am Ferienprogramm beteiligt, ein 
Hochbeet bepfl anzt, dieses später abgeerntet und bei einem Picknick 
das frische Gemüse genossen, vor Ostern eine Osterwerkstatt und im 
Herbst ein Lagerfeuer mit Stockbrot und Würstchen veranstaltet. Ver-
einsmitglied Franz Bögelein hatte den Kindern bei einer Veranstaltung 
außerdem gezeigt, wie man aus Holzstöckchen Pfeiferle schnitzt.
Verbunden mit dem Dank für die langjährige Treue zum Verein wurden 
für 40 Jahre Mitgliedschaft Carola Heumann und für 25 Jahre Mit-
gliedschaft Elisabeth Dauer, Gertrud Herrmann und Robert Auer 
geehrt. Alle empfi ngen aus der Hand von Edu-
ard Hillermeier jeweils eine Urkunde zusammen 
mit einer dekorierten Topfblume. Dazu bekam 
Carola Heumann die Anstecknadel in Gold, die 
anderen Geehrten erhielten die silberne An-
stecknadel.
Kassenverwalterin Roswitha Frommberger er-
hielt eine Auszeichnung für ihr Engagement bei 
den Fronleichnamsfesten, wo sie im zweijähri-
gem Turnus vor dem Eingang der Weinberger 
Pfarrkirche einen aufwendigen Blumenteppich 
mit jeweils wechselndenThemen legt.
Erster Bürgermeister Simon Göttfert lobte in 
seinem Grußwort die Aktivitäten, dankte ins-
besondere für die kommunalen Gehölzpfl egear-
beiten durch den Verein und sprach dem Ehren-
amt seine Anerkennung aus.

In seiner Präsentation „Mehr Wertschätzung für die Weide“ rief Eduard 
Hillermeier ins Bewusstsein, dass die Weide oftmals zu Unrecht gering-
geschätzt wird. Er beleuchtete zahlreiche Aspekte der vielseitig nutz-
baren Pfl anze. Ihr Pollenangebot für die Insektenwelt im zeitigen Früh-
jahr, die Lieferung von Werkstoff für diverse Flechtkunst, das vielfältige 
Zierweidenangebot für den Garten, ihre Funktion als schnell wachsen-
der Erosionsschutz und Uferbestockung, ihren hohen Biotopwert so-
wohl als Grünpfl anze als auch in Form von abgestorbenen Weiden-
strünken oder ihr Anbau auf Kurzumtriebsplantagen zur Gewinnung 
von Biomasse.
Im Hinblick auf die Folgen des Klimawandels rief der Vorsitzende dazu 
auf, Rückhalte- oder Versickerungseinrichtungen  für Niederschlags-
wasser in der regenreichen Jahreszeit oder bei Starkregenereignissen 
zu schaffen (Stichwort Schwammstadt) und lobte die Planung der 
Gemeinde Aurach, die aufgelassenen Becken der Kläranlagen von 
Weinberg und Vehlberg zu renaturieren sowie eine Ausgleichsfl äche im 
Westbergfeld als Kleintümpelanlage gestalten zu wollen. Weil bei 
Sommertrockenheit nicht selten  im öffentlichen Raum gepfl anzte 

Gehölze mangels ausreichender Wasserversor-
gung eingehen, appellierte Hillermeier an Frei-
willige, das Gießen der einen oder anderen 
Pfl anze ehrenamtlich zu übernehmen. 
Er berichtete weiterhin vom Stand des Dorfwett-
bewerbes, an dem Weinberg im Jahr 2023 auf 
Landkreisebene teilgenommen hatte, wegen 
fehlender Mitbewerber aber nicht gewertet 
werden konnte. Im Jahr 2024 steht Weinberg 
nun auf der Ebene des Bezirksentscheides im 
Wettbewerb.  
Die Bewertungskommission hierzu hat sich für 
die Zeit vom 16.6. bis 20.6.2024 angekündigt.

Eduard Hillermeier
1. Vorsitzender

Jahreshauptversammlung Obst- und Gartenbauverein Weinberg 
am 10. April 2024

von links: Carola Heumann, Gertrud Herrmann, Robert Auer, Elisabeth Dauer

Kassenverwalterin Roswitha Frommberger
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Amtliche Bekanntmachungen

Kein Mitteilungsblatt in KW 21
In KW 21 erscheint kein Mitteilungsblatt.  
Bitte veröffentlichen Sie in Ausgabe 20  

Ihre Termine bis 
einschließlich Freitag, 31. Mai 2024.

Abfallwirtschaft
• Hausmüllabfuhr: 
  Nächste Abholung Samstag, 11.5.2024, ab 6.00 Uhr.
• Biomüllabfuhr: 
 Nächste Abholung Mittwoch, 15.5.2024, ab 6.00 Uhr
• Grüne Tonne: 
 Nächste Abholung Montag, 6.5.2024, ab 6.00 Uhr.
• Gelber Sack: 
 Nächste Abholung Montag, 27.5.2024, ab 6.00 Uhr.

Gehölzschnitte: 
Häckselfähiges, nur vollständig entlaubtes Material (KEIN 
GRÜNGUT!) kann angefahren werden bei Stefan Kemmetmüller 
samstags von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr in Aurach auf dem Grund-
stück gegenüber den Maschinenhallen Richtung Dietenbronn. 
Beim Abladen von unerlaubten Materialien, darunter auch 
Grüngut, kann eine Strafanzeige erfolgen!
Auch bei Otmar Bögelein kann nach Vereinbarung unter Tel. 
0171/5203988 in Weinberg häckselfähiges Material abgeliefert 
werden. Es wird ausschließlich naturbelassenes, holziges, häck-
selfähiges Material angenommen, Thujaheckenschnitt usw. ist 
zum Häckseln nicht geeignet.

Grüngut:
Die Siloanlage in Weinberg bleibt geschlossen! 
Grüngutsammelstellen an den Feuerwehrgerätehäusern 
Aurach und Weinberg!
Der Wertstoffhof Aurach ist geschlossen! Bitte nutzen Sie 
stattdessen die Wertstoffhöfe in Herrieden, Leutershausen 
und Feuchtwangen.
Öffnungszeiten:
Herrieden:  Donnerstag von 15.00 bis 17.30 Uhr 
 und Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr

Leutershausen:  Mittwoch 14.00 bis 16.30 Uhr (Winter), 
 16.30 bis 19.00 Uhr (Sommer) 
 und Samstag von 8.30 bis 12.00 Uhr

Feuchtwangen:  Mittwoch von 13.30 bis 17.00 Uhr 
 und Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr, 
 zusätzlich Freitag von 13.30 bis 16.00 Uhr
 (nur mit Online-Buchung über die Abfall-App 
 oder www.landkreis-ansbach.de/
 Bürgerservice/Abfall/Wertstoffhöfe-
 Wertstoffinseln/.
Die Bauschuttdeponie Dietenbronn bleibt geschlossen! 

Gemeinde Aurach
Im Mooshof 4, 91589 Aurach

ANSPRECHPARTNER:
■ Bürgerbüro (Anmeldungen, Ausweise, Rentenangelegenheiten)
	 Brigitta	Hopp
	 Tel.	09804/9154-24,	E-Mail:	brigitta.hopp@aurach.de
■ Erster Bürgermeister
	 Simon	Göttfert
	 Tel.	09804/9154-0,	E-Mail:	simon.goettfert@aurach.de
■	 Hauptamtsleiterin
	 Rosemarie	Nenning
	 Tel.	09804/9154-13,	E-Mail:	rosemarie.nenning@aurach.de
■	 Vorzimmer:
 Susanne Pamler
	 Tel.	09804/9154-18,	E-Mail:	susanne.pamler@aurach.de
■	 Mitteilungsblatt, Jubilare, VHS
	 Diana	Pollak
	 Tel.	09804/9154-0,	E-Mail:	diana.pollak@aurach.de
■	 Personalverwaltung:

•	 Tanja	Schmidt
	 Tel.	09804/9154-14,	E-Mail:	tanja.schmidt@aurach.de
•	 Katrin	Engelhardt	(i.d.R.	dienstagvormittags	anwesend)
	 Tel.	09804/9154-12,	E-Mail:	katrin.engelhardt@aurach.de

■	 Standesamt, Ordnungsamt:
	 Nicole	Schmidt
	 Tel.	09804/9154-19,	E-Mail:	nicole.schmidt@aurach.de
■	 Techn. Bauamt:

•	 Rainer	Heckel	(Gemeindliche	Infrastruktur,	Baumaßnahmen)
	 Tel.	09804/9154-26,	E-Mail:	rainer.heckel@aurach.de
• Manuel	Brecht	(Wasserversorgung,	Entwässerung,	Digitalisierung)
	 Tel.	09804/9154-22,	E-Mail:	manuel.brecht@aurach.de

■	 Bauverwaltung:
•	 Tanja	Schmidt	(Immobilien,	Bauanträge	u.a.)
	 Tel.	09804/9154-14,	E-Mail:	tanja.schmidt@aurach.de
•	 Helga	Hillermeier	(i.d.R.	mittwochvormittags	anwesend)
	 Tel.	09804/9154-23,	E-Mail:	helga.hillermeier@aurach.de

■	 Finanzverwaltung (Nebenstelle Weinberg):
	 Feuchtwanger	Straße	29,	91589	Aurach,	Fax	09804/9395314

• Walter	Weihermann	(Finanzverwaltung,	Gewerbesteuer	u.	a.)
	 Tel.	09804/9154-15,	E-Mail:	walter.weihermann@aurach.de
•	 Petra	Kaltenecker	(Kassenverwaltung,	Grundsteuer)
	 Tel.	09804/9154-16,	E-Mail:	petra.kaltenecker@aurach.de
•	 Sabine	Rüger	(Verbrauchsgebühren,	Hundesteuer	u.	a.)
	 Tel.	09804/9154-17,	E-Mail:	sabine.rueger@aurach.de

■	 Bereitschafts- und Notruftelefon der Gemeinde Aurach:
	 (außerhalb	der	Arbeitszeit):	0170/7830037
■	 Bauhof
	 Bauhofleiter:	Ludwig	Hillermeier,	Tel.	0175/9043957
■	 Kläranlage
	 Steinauer	Weg	20
	 Service-	u.	Notrufnummer	(24h	erreichbar):	09804/9398350
	 E-Mail:	klaeranlage@aurach.de
■	 Weitere wichtige Telefon-Nummern:

•	 Rettungsdienst/Notarzt	und	Feuerwehr	 112
•	 Polizei	 110
•	 Ärztlicher	Not-	u.	Bereitschaftsdienst	 116117

	Malteser-Nachbarschaftshilfe	91589	 0171/1150467

Öffnungszeiten
Rathaus:
Mo. bis Fr. 8 bis 12 Uhr
Do. 15 bis 18 Uhr

Fax für Aurach: 09804/9154-25
Fax für Weinberg: 09804/93953-14

E-Mail: info@aurach.de
Homepage: www.aurach.de

Bitte beachten Sie, dass wegen des Feiertags Christi 
Himmelfahrt in KW 19 (6. bis 11. Mai) der Redaktions-
schluss auf 

Montag, 6. Mai, 12.00 Uhr, 
vorverlegt wird. Krieger-Verlag, Blaufelden

Achtung!  KW 19
Vorverlegter Redaktionsschluss
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Sitzungsbericht
Bericht zur öff entlichen Sitzung des Gemeinderates 
am Donnerstag, den 25. April 2024, um 19.30 Uhr in der Schulsporthalle Weinberg, Schulstraße 1

Erster Bürgermeister Simon Göttfert begrüßt die anwesenden 
Gemeinderatsmitglieder sowie Herrn Werner Wenk von der Frän-
kischen Landeszeitung.
Die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit werden 
festgestellt. Mit der Tagesordnung besteht Einverständnis.
 1.  Austausch der Ölheizung in der Schule gegen eine Pel-

letheizung mit weiteren energetischen Maßnahmen am 
Schulgebäude und Aufbau eines Nahwärmenetzes:

  a)   Vergabe der Planungsleistungen nach § 33 ff HOAI 
- Gebäude und Innenräume

    Es wird folgender in nicht öffentlicher Sitzung am 21.3.2024
gefasster Beschluss nach Art. 52 Abs. 3 GO der Öffentlich-
keit bekannt gegeben:

    Der Gemeinderat beschließt, die Architekturwerkstatt 
Gerbing, Gunzenhausen, mit den Planungsleistungen 
nach §§ 33 ff HOAI - Gebäude und Innenräume - Leistungs-
phasen 3 bis 9, zu einem Honorar in Höhe von 117.878,38 
Euro brutto zu beauftragen.

  b)   Austausch der Ölheizung in der Schule gegen eine 
Pelletheizung mit weiteren energetischen Maßnah-
men am Schulgebäude und Aufbau eines Nahwär-
menetzes: Vergabe der Planungsleistungen nach
§ 55 ff HOAI - Technische Gebäudeausrüstung (Hei-
zung, Lüftung, Sanitär, Elektro)

    Es wird folgender in nicht öffentlicher Sitzung am 21.3.2024
gefasster Beschluss nach Art. 52 Abs. 3 GO der Öffentlich-
keit bekannt gegeben:

    Der Gemeinderat beschließt, die Ingenieurbüro Herzner 
und Schröder Gebäudetechnik GmbH, Ansbach, mit den 
Planungsleistungen nach §§ 55 ff HOAI - Technische Ge-
bäudeausrüstung (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro) - 
Leistungsphasen 3 bis 9, zu einem Honorar in Höhe von 
49.969,44 Euro brutto zu beauftragen.

 2.  Deckenbau Baugebiete „Betzelesbuck“ und „Lavendel-
weg“: Auftragsvergabe

  Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für die Deckenbau-
arbeiten in den Baugebieten Lavendelweg und Betzelesbuck 
an den wirtschaftlichsten Anbieter, Fa. Hähnlein, Feuchtwan-
gen, zum Angebotspreis von 177.411,88 Euro zu vergeben.

 3.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024: Bekannt-
gabe der Würdigung der Rechtsaufsicht und der Stel-
lungnahme der Staatlichen Rechnungsprüfungsstelle

  Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 21.3.2024 die Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Die Ver-
waltung hat den Haushalt am 22.3.2024 dem Landratsamt 
Ansbach zur Begutachtung und rechtsaufsichtlichen Geneh-
migung vorgelegt. Die Haushaltssatzung wurde rechtsauf-
sichtlich geprüft und es wurden keine Einwendungen erho-
ben; siehe Schreiben des Landratsamtes Ansbach vom 
11.4.2024 mit Stellungnahme in Anlage.

  Auszüge aus der Stellungnahme:
  „Die fi nanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Aurach, ge-

messen an der freien Finanzspanne 2024 von 9,4 %, wird als 
ausreichend erachtet.“

  „Für die Bewertung von besonderer Bedeutung ist die Unter-
schreitung des Landesdurchschnitts bei Gesamtverschuldung 
und Kapitaldienst. Es ist offensichtlich, dass sich die anhaltend 
effi ziente Schuldentilgung der Vorjahre hier gelohnt hat.“

  „Im Endergebnis bestehen keine Bedenken wegen Einhaltung 
der Rangfolge der Einnahmebeschaffung (Art. 62 Abs. 3 Ge-
meindeordnung).“

  Zur Erlangung der Rechtskraft wurde die Haushaltssatzung 
2024 am 12.4.2024 ausgefertigt und gem. Art. 65 Abs. 3 GO 
am 19.4.2024 im Mitteilungsblatt amtlich bekannt gemacht.

 4.  Antrag auf Abbruch des bestehenden Dachgeschosses 
bis Rohdecke und Neuaufbau Obergeschoss in Massiv-
holz zur Wohnraum-Erweiterung, Schulstraße 11, Fl. Nr. 
485/6, Gemarkung Weinberg

  Der Gemeinderat erteilt dem Bauvorhaben sein Einverneh-
men. Die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes hinsichtlich der Traufhöhe und der maximal zulässigen 
Geschosse wird erteilt.

 5.  Anbau an bestehendes Wohnhaus, Bergstraße 14, 91589 
Aurach, Fl. Nr. 137, Gemarkung Aurach

  Der Gemeinderat erteilt dem Bauvorhaben „Anbau an be-
stehendes Wohnhaus, Bergstraße 14, Aurach“ sein Einver-
nehmen. Einer isolierten Abweichung von der in Art. 6 Abs. 5 
BayBO vorgeschriebenen Abstandsfl ächentiefe zur östlichen 
Grundstücksgrenze wird zugestimmt. Das Bauvorhaben, das 
im Sanierungsgebiet „Altort Aurach“ liegt, wird sanierungs-
rechtlich genehmigt.

 6.  Antrag auf isolierte Befreiung für die Errichtung eines 
Sichtschutzzaunes, Im Hofacker 2, Weinberg, Grund-
stück Fl. Nr. 391/5, Gemarkung Weinberg

  Für die Aufstellung eines ca. 13,00 m langen und 1,70 m hohen 
Sichtschutzzaunes entlang der nördlichen Grundstücksgrenze 
von Fl. Nr. 391/5, Gemarkung Weinberg, (Anwesen Im Hof-
acker 2) wird eine isolierte Befreiung von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. 8 „Erweiterung Hardtsiedlung“ i. d. F. 
der 3. Änderung vom 11.11.2011 erteilt.

 7.  Anzeige der Beseitigung eines Stallgebäudes in Eyer-
lohe 3, Aurach, Grundstück Fl. Nr. 596, Gemarkung Bü-
chelberg

  Die Beseitigungsanzeige wird an das Landratsamt zur Bearbei-
tung weitergeleitet.
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Grüngut-Sammelstellen
Um das Volumen der Grüngut-Container bei den Feuerwehr-
gerätehäusern in Aurach und Weinberg maximal auszunut-
zen und den Aufwand für den Bauhof zu minimieren, bitten 
wir um Folgendes:
 • Das angelieferte Grüngut sollte nicht direkt am Beginn 

des Containers, sondern immer auf bzw. direkt vor den 
vorhandenen Haufen abgelagert werden.

 • Wenn möglich sollte das angelieferte Grüngut mit einer 
Schaufel oder einer Gabel auf den vorhandenen Haufen 
geworfen werden.

 • Der Platz um die Container ist sauber zu halten.
 • Etwaiges beobachtetes Fehlverhalten sollte direkt ange-

sprochen werden.

Des Weiteren gilt weiterhin:
Beim Entladen müssen die Zufahrt und die Hallentore der 
Feuerwehrgerätehäuser freibleiben. Nicht angeliefert wer-
den darf freitags zwischen 18.30 Uhr und 24.00 Uhr aufgrund 
von Feuerwehrübungen!
Die Abgabe an den Sammelstellen ist kostenlos und gilt 
weiterhin unter Vorbehalt.
Dies ist eine freiwillige Leistung der Gemeinde Aurach und 
es wird um Verständnis gebeten, dass wir uns die sofortige 
Beendigung des Projektes vorbehalten, wenn es Probleme 
durch die Abgabe nicht erlaubten Materials gibt.

Abgegeben werden darf nur Grüngut:
Unkraut, Fallobst, Laub, Rasen-, Hecken- und Wiesenschnitt, 
Stauden von Blumen und Gemüse, Schnittblumen, Balkon- 
und Topfpflanzen ohne Gefäß.

Wir bitten, unerlaubte Ablagerungen der Gemeinde 
Aurach mitzuteilen (Tel. 09804/9154-0), damit diese 
verfolgt werden können.

Bekanntmachung
Bekanntmachung über die Einsicht in die Wählerverzeich-
nisse und die Erteilung von Wahlscheinen für die Europa-
wahl am 9. Juni 2024
 1. Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für die Gemeinde 

Aurach wird von Dienstag, 21. Mai 2024, bis Freitag, 
24. Mai 2024, während der allgemeinen Öffnungszeiten bei 
der Gemeinde Aurach, Im Mooshof 4, 91589 Aurach, in Zim-
mer Nr. 0.06 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit-
gehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder die 
Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur über-
prüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus de-
nen sich eine Unrichtigkeit oder eine Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtig-
ten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk nach § 51 
Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

  Das Wählerverzeichnis wird im automatischen Verfahren 
geführt; die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.

  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

 2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder für unvollstän-
dig hält, kann von Dienstag, 21. Mai 2024, bis spätestens 
Freitag, 24. Mai 2024, im Rathaus, Im Mooshof 4, 91589 
Aurach, Zimmer Nr. 0.06, Einspruch einlegen. Der Einspruch 
kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift bei der 
Gemeinde eingelegt werden.

 3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 19. Mai 2024 eine Wahlbenach-
richtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch ge-
gen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

  Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein mit 
Briefwahlunterlagen erhalten haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung.

 4. Wer einen Wahlschein hat, kann im Landkreis Ansbach durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) 
des Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

 5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
  5.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-

rechtigte Person.
   Der Wahlschein kann bis Freitag, 7. Juni 2024, 18.00 Uhr, 

im Rathaus, Im Mooshof 4, 91589 Aurach, Zimmer-Nr. 0.06 
oder 1.01, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht 
aber telefonisch) beantragt werden. Wer bei nachge-
wiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht 
oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen 
kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, beantragen.

  5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-
berechtigte Person, wenn

   a)  sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die An-
tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis (bei 
Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach 
§ 17a Abs. 2 der Europawahlordnung) bis zum 19. Mai 
2024 oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung bis 
zum 24. Mai 2024 versäumt hat,

   b)  ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter 
Buchst. a) genannten Fristen entstanden ist,

   c)  ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden ist und die Gemeinde von der Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfah-
ren hat.

  Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeich-
neten Stelle noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, schriftlich, 
elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) bean-
tragt werden.

 6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen 
können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen.

 7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zu-
gleich

  - einen amtlichen Stimmzettel,
  - einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
  -  einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, 

an die der Wahlbrief zu übersenden ist,
  - ein Merkblatt für die Briefwahl.
  Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen 

wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die 
Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur 
Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein 
weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen 
kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder 
nicht rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberech-
tigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens 
Samstag, 8. Juni 2024, 12.00 Uhr, besteht noch die Mög-
lichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu beantra-
gen, wenn glaubhaft versichert wird, dass der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist.
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 8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder 
amtlich überbracht. Sie können auch durch die Wahlberech-
tigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen 
können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen 
Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern.

 9. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme ge-
hindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Wil-
lensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten 
Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interes-
senkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

 10. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der 
Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Aurach, den 25. April 2024
Rosemarie Nenning
Wahlamt

Wassertretbecken in Windshofen
Das natürliche Wassertretbecken in Windshofen ist wieder 
eröffnet.

Das Landratsamt Ansbach informiert

Ein Tag für den Naturschutz
Natur- und Umweltschutz sind bundes- und landesweit ausführ-
lich geregelt. Und dennoch kann in den Rathäusern schon einmal 
Ratlosigkeit und Verwirrung entstehen. Aus diesem Grund hat 
die Untere Naturschutzbehörde Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister sowie Vertreter der Verwaltungen zum Naturschutztag 
für Kommunen ins Landratsamt Ansbach eingeladen. Das Ziel: 
gegenseitiges Verständnis aufbauen und „durch frühzeitigen 
Austausch Mehrarbeit verhindern“, wie es Abteilungsleiterin 
Melanie Dietrich formulierte.
Gerade bei Bauvorhaben müssen mit Blick auf den Naturschutz 
Vorgaben beachtet werden. Für die Kommunen ist die UNB hier 
nicht etwa Gegner, sondern steht, wie Landrat Dr. Jürgen Ludwig 
vor rund 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmern betonte, beratend 
und unterstützend zur Seite. Auch im Großen Landkreis Ansbach 
stehen verschiedene Formen der Flächennutzung zunehmend in 
Konkurrenz zueinander, so etwa die Bereiche Siedlungs- und 
Verkehrsflächen, Freizeitnutzung, Erneuerbare Energien, Land- 
und Forstwirtschaft sowie natur- und artenschutzrechtlich ge-
schützte Flächen, so der Landrat.
Neben dem Vollzug des deutschen und des bayerischen Natur-
schutzgesetzes vermittelt die UNB Fördergelder beispielsweise an 
Land- und Forstwirte oder setzt Projekte auch selbst um – vom 
Fledermauskeller bis zum Artenschutzturm oder dem bundes-
weiten Vorzeigeprojekt „Chance.Natur“, in dem es um den 
Schutz der gefährdeten Wiesenbrüter im Altmühltal geht. Stefa-
nie Schwarz, die Leiterin der UNB am Landratsamt Ansbach, un-
terstrich, dass Natur- und Artenschutz in den zurückliegenden 
Jahren an Bedeutung gewonnen hätten. Auch die Sensibilität der 
Öffentlichkeit habe angesichts des Insektensterbens, der Aus-
weitung von Naturschutzflächen auf EU-Ebene und der wachsen-
den Aufgaben im Bereich des Biotopverbunds zugenommen. 
Dabei kommt auch den Kommunen eine wichtige Rolle bei der 
Umsetzung zu.
In kurzen Fachvorträgen warfen Mitarbeiter der UNB Schlaglich-
ter auf wichtige Themen. Einen Überblick zu Eingriffsregelung 
und Artenschutz lieferte Joachim Federschmidt, über Ökoflächen-
kataster und Ökokonto referierte Eva Klein, den Artenschutz 
innerorts beleuchtete Stefanie Schwarz, den Artenschutz im 
Genehmigungsverfahren Svenja Lütge. Streuobstberaterin Maria 
Enzner steuerte ebenso einen Kurzvortrag bei wie Stefan Walter, 
der auf die Gewässerentwicklung im Hinblick auf Klimawandel 
und Hochwasserschutz einging. Ergänzt wurde dieser Vortrag 
durch Praxisbeispiele von Bürgermeister Hans Henninger aus dem 
Gemeindegebiet Flachslanden. Das oft emotional besetzte Thema 
Biber griff schließlich Georg Großer auf. Zwischen den Vorträgen 
blieb Zeit für Fragen, Anregungen und Austausch.
UNB-Leiterin Stefanie Schwarz war mit der Resonanz auf die Ver-
anstaltung sehr zufrieden. „Anhand der ausgewerteten Feed-
back-Bögen konnten wir kurzfristig feststellen, dass die Veran-
staltung gut angekommen ist.“ Ähnliche Veranstaltungen in den 
kommenden Jahren sind erwünscht. Sowohl neue Themen als 
auch die Vertiefung der diesmal angeschnittenen Themen wur-
den nachgefragt. Insofern heißt es höchstwahrscheinlich: Fortset-
zung folgt.

Feuerwehren

FFW Aurach
Die nächste Übung der Jugendfeuerwehr Aurach findet am 
Freitag, den 3. Mai 2024 um 18.00 Uhr statt.

Die nächste Übung der Freiwilligen Feuerwehr Aurach findet 
am Montag, den 6. Mai 2024 um 19.00 Uhr statt.

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit

Feuerwehr-NOTRUF 112
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Kirchliche Nachrichten

Kath. Pfarrgemeinden Aurach und 
Weinberg

Sonntag, 5. Mai 2024 – 
6. Sonntag der Osterzeit
Weinberg  
8.30 Uhr hl. Messe f. Otto Schnuck
Ged. f. Karl u. Erich Messerer

Aurach 
 10.00 Uhr  hl. Messe f. Vater u. Ehemann Johann Kemmethmüller
  Ged. f. Monika u. Ludwig Sand u. Eltern
  Ged. f. Josef Seis u. Angehörige
Aurach 
 18.30 Uhr  Maiandacht
Weinberg 
 18.30 Uhr  Maiandacht
Dienstag, 7. Mai 2024 – Dienstag der 6. Osterwoche
Aurach 
 9.30 Uhr  KITA Aurach: Wort-Gottes-Feier in der KiTa
Mittwoch, 8. Mai 2024 – Mittwoch der 6. Osterwoche
Aurach
  8.30 Uhr  hl. Messe für die armen Seelen
Weinberg 
 18.30 Uhr  Bittgang und Bittmesse
Donnerstag, 9. Mai 2024 – Christi Himmelfahrt
Aurach 
 9.00 Uhr  hl. Messe f. Anni u. Albert Linzenmeyer
  Ged. f. Luise u. Josef Mader u. Walburga Ebert
  anschließend Flurprozession
Freitag, 10. Mai 2024 – Freitag der 6. Osterwoche
Aurach 
 10.00 Uhr  Seniorenheim: hl. Messe f. Xaver u. Reinhold Ottl, 

Eltern Seis u. Verwandte
Sonntag, 12. Mai 2024 – 7. Sonntag der Osterzeit
Weinberg 
 8.30 Uhr  hl. Messe zu Ehren der Lieben Mutter Gottes
Aurach
 10.00 Uhr  hl. Messe f. Juliana Frey
  Ged. f. Cäcilia Stahl u. Georg Christ
  Ged. f. Klemens Rieber
  Ged. f. Konrad Hertlein u. Verwandte
Pfarrverband 
 18.00 Uhr  Herrieden, Stiftsbasilikakonzert: „Unter den Frauen“ 

DAS VOKALPROJEKT
Aurach 
 18.30 Uhr  Maiandacht, gestaltet vom KDFB Aurach-Weinberg

Gemeinsame Pfarrnachrichten
Verlauf der Himmelfahrts-Prozession am 9. Mai in Aurach
Bei der diesjährigen Himmelfahrts-Prozession in Aurach werden 
wir folgende Strecke gehen:
Ausgehend von der Kirche in den Friedhofsweg zum ersten Altar, 
dann in die Rosenstraße bis zum Seniorenwohnheim („Haus der 
Betreuung und Pflege Aurach“), wo sich der zweite Altar befin-
det. Von dort weiter durch die Flur in die Kesselstraße zum dritten 
Altar; danach über die Staatsstraße in den Mooshof zum vierten 
Altar und anschließend zurück zur Kirche.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Weißenkirchberg

Sonntag, 5. Mai 2024
10.00 Uhr Erntebittgottesdienst in Neureuth
Donnerstag, 9. Mai 2024
9.30 Uhr Gottesdienst zum Christi Himmelfahrt
Samstag, 11. Mai 2024
9.30 Uhr Kinderspaß

Sonntag, 12. Mai 2024
 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Balzer)
Donnerstag, 16. Mai 2024
 14.00 Uhr Seniorenkreis – EigenSinn macht Spaß, aus dem Leben 

von Hermann Hesse

Evang.-Luth. Kirchengemeinden Dombühl, 
Dorfgütingen und Kloster Sulz

Samstag, 4. Mai 2024
11.00 Uhr Taufgottesdienst in der Kirche in 
Dombühl
12.00 Uhr Taufgottesdienst in der Kirche in 
Dombühl
Sonntag, 5. Mai 2024
9.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche in Dorfgü-
tingen

 10.15 Uhr Gottesdienst in der Kirche in Dombühl
  beide Gottesdienste mit Pfr. Winter
  kein Gottesdienst in Kloster Sulz
Donnerstag, 9. Mai 2024 – Christi Himmelfahrt
 10.15 Uhr gemeinsamer Gottesdienst für das westliche Dekanat 

in der Kirche in Kloster Sulz, Pfr. Winter
Samstag, 11. Mai 2024
 11.00 Uhr Taufgottesdienst in der Kirche in Dorfgütingen
Sonntag, 12. Mai 2024
 9.00 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der neuen Konfirman-

den in der Kirche in Dorfgütingen
 10.15 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der neuen Konfirman-

den in der Kirche in Dombühl
  beide Gottesdienste mit Pfr. Lindner
  kein Gottesdienst in Kloster Sulz

Bürozeiten:
Das Sekretariat ist in der Regel am Dienstag und am Freitag vor-
mittags besetzt.

Pfarramt der KG Dombühl/Dorfgütingen/Kloster Sulz
i. A. Martina Birkmann

Veranstaltungen - Evangelische Jugend (EJ) 
im Dekanat Feuchtwangen   

Mehr Informationen und die Online-Anmel-
dung zu den Veranstaltungen finden Sie auf 
der Homepage der EJ Feuchtwangen:
https://www.dekanat-feuchtwangen.de/EJ 
Kontakt: Dekanatsjugendreferent Diakon 
Hendrik Jarallah; Tel. 09852/908226;
E-Mail: ej.feuchtwangen@elkb.de

Termine:
3. Mai 2024 
 Start des neuen Jugend-Treffs im Evangelischen Jugendhaus 
Feuchtwangen.  Ein Treffen für Jugendliche ab der Konfi-Zeit.
Wir freuen uns auf euch!
24. Mai 2024 - 1. Juni 2024 
Jugendfreizeit ans Meer – Kroatien – ab 13 Jahren
29. Juni 2024 
Jugendgottesdienst ab 17.00 Uhr – voraussichtlich Open-Air-Got-
tesdienst in Thürnhofen am Weiher

Evang.-Luth. Pfarramt Feuchtwangen
Freitag, 3. Mai 2024
 17.15 Uhr Evang. Jugendhaus: Start des neuen Jugend-Treffs 

für Jugendliche ab der Konfi-Zeit. Wir freuen uns auf 
dich! Evangelische Jugend im Dekanat Feuchtwangen 
mit Dekanatsjugendreferent Diakon Hendrik Jarallah

Samstag, 4. Mai 2024
 10.00 Uhr Stiftskirche: Trauung, Dekan Wigbert Lehner
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 16.00 Uhr Stiftskirche: Turmblasen vom Kranzturm der Stifts-
kirche nach dem 16.00-Uhr-Läuten, Dekanatskantorat

Sonntag, 5. Mai 2024
 10.00 Uhr Stiftskirche: Gottesdienst zum Partnerschaftssonn-

tag (Eine Schule für Wambote) mit Abendmahl, Pfar-
rerin Daniela Bachmann

Montag, 6. Mai 2024
 14.00 Uhr Gemeindehaus: Montagsfreunde, Verein für Ge-

meindediakonie Feuchtwangen
 15.00 Uhr – 16.30 Uhr Evangelisches Gemeindehaus Dentlein: 

Tanzkreis
Dienstag, 7. Mai 2024
 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr Gemeindehaus: Café Lichtblick - of-

fener Frühstückstreff für alle
 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr Mooswiese: Bus-Bahnhof: Senioren-

kreis Ausflug Feuchtwangen und Vorderbreitenthann, 
Pfarrer Jörg Herrmann

 18.00 Uhr Haus am Kirchplatz: Selbsthilfegruppe Fibromyal-
gie, Diakonisches Werk

 19.30 Uhr Gemeindehaus: Elternabend für alle KiTas zum The-
ma „Datenschutz“, Evangelische Kirchengemeinde 
Feuchtwangen

Mittwoch, 8. Mai 2024
 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr Evang. Jugendhaus: Eltern-Kind-Gruppe
 19.30 Uhr St. Michael in Mosbach: Abendandachten in St. Mi-

chael zwischen Ostern und Pfingsten, Pfarrerin Danie-
la Bachmann

Donnerstag, 9. Mai 2024
 10.00 Uhr Steinbach (Maschinenhalle): Gottesdienst zu Chris-

ti Himmelfahrt, Dekan Wigbert Lehner
 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr Haus am Kirchplatz: Tafelma(h)l: gemein-

sames Mittagessen f. Tafelkund/innen und Menschen mit 
geringem Einkommen, Daniela Reißig, Dipl.-Soz.päd.

Freitag, 10. Mai 2024
 18.00 Uhr Haus am Kirchplatz/Bücherei:
  Selbsthilfegruppe Krebskranke Frauen
 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr Haus am Kirchplatz/Saal:
  Selbsthilfegruppe Blaues Kreuz

Schule

Johann-Georg-von-Soldner-Schule  
Staatliche Realschule Feuchtwangen
Übertritt an die Realschule
Anmeldung zum Schuljahr 2024/25 vom 6. bis 10. Mai 2024 im 
Sekretariat der Realschule
Öffnungszeiten: 
Mo. und Mi. 9.00 – 15.00 Uhr, Di. 9.00 – 18.00 Uhr, Fr. 9.00 – 12.00 Uhr

Bringen Sie bitte nach der Online-Anmeldung über unsere Home-
page folgende Unterlagen in der Schule vorbei:
• Ausdruck der Online-Anmeldeunterlagen mit Unterschrift
• Übertrittszeugnis im Original
• Geburtsurkunde oder Familienstammbuch
• ggf. Sorgerechtsbeschluss
• ggf. Bescheinigung über Lese-Rechtschreibstörung
• Masernschutznachweis (Impfausweis)
Voranmeldungen zum Wechsel von der 5. Klasse Mittelschule, von 
der Wirtschaftsschule bzw. vom Gymnasium sind in diesem Zeit-
raum ebenfalls möglich. Bitte das Zwischenzeugnis vorlegen.

Wir laden Sie auch herzlich ein zu unserem Schulfest am 4. Mai 
2024 von 11.00 – 15.00 Uhr.

Weitere Informationen zum Bildungsangebot der Realschule 
Feuchtwangen und Online-Anmeldung auf www.realschule-
feuchtwangen.de, Tel. 09852/2564, E-Mail: schulleitung@real-
schule-feuchtwangen.de

WSA - Städtische Wirtschaftsschule Ansbach
NEU an der WSA ab September 2024:
Wirtschaftsschule ab der 5. Klasse!

Anmeldung ab dem 25. April 2024.
Informationsabend am Donnerstag, 2. Mai 2024, von 17.30 
bis 18.30 Uhr
Zugangsvoraussetzung: Durchschnitt 2,66 oder besser in den 
Fächern D, M und HSU

Städtische Wirtschaftsschule Ansbach, Beckenweiherallee 21, 
91522 Ansbach, Tel. 0981/953836-0, Web: www.ws-an.de, E-Mail: 
sekretariat@ws-an.de.

Volkshochschule Aurach-Weinberg

VHS-Kurse Sommer 2024
Infos und Anmeldung zu allen Kursen 
(Restplätze) unter: www.vhs-lkr-ansbach.
de

H42041S  Aurach
Wirbelsäulengymnastik – Beweglich-
keit und Kraft

Yvonne Meßler, Fitnesstrainerin C-Lizenz
6 Tage, 3.6.2024 - 8.7.2024; Montag, 17.15 – 18.15 Uhr
Johann-Anton-von-Zehmen-Grundschule, Im Mooshof 3, Gymnas-
tikraum
Kursgebühr: 40,00 Euro

In praktischen Übungen steigern wir die Beweglichkeit und Kraft 
unserer Muskeln für einen gesunden Rücken. Abschließend gibt 
es eine kleine Entspannungsübung. Bei akuten Beschwerden 
fragen Sie vor der Teilnahme bitte Ihren Arzt.
Bitte bringen Sie eine Gymnastikmatte, eine Decke, Sportbeklei-
dung, warme Socken und ein Getränk mit.

Vereine und Verbände

SSV Aurach
Herren
So., 5.5.2024, 13.00 Uhr  SG Weinberg/Aurach - 
   FC/DJK Burgoberb. 2
So., 5.5.2024, 15.00 Uhr  FC Heide Königshofen - SSV Aurach

C-Jugend
Sa., 4.5.2024, 14.30 Uhr   SG Weinberg/Aurach - SG Sinbronn/

Aufkirchen/Dorfkemmathen/Ehin-
gen/Röckingen

D-Jugend
Sa., 4.5.2024, 10.30 Uhr  SG Weinberg/Aurach - 
   TSV Wassertrüdingen
Fr., 10.5.2024, 17.00 Uhr JFG Sulzachtal - SG Weinberg/Aurach

E-Jugend
Fr., 3.5.2024, 17.00 Uhr  SG Weinberg/Aurach 1 - 
   TSG Geslau-Buch am Wald
Sa., 4.5.2024, 10.30 Uhr  SG Weinberg/Aurach 2 - 
   ESV Ansbach/Eyb II
Fr., 10.5.2024, 16.30 Uhr   TuS Feuchtwangen 2 - SG Weinberg/

Aurach 2

F-Jugend
Turnier ab 10.00 Uhr

Damen
So., 5.5.2024, 11.00 Uhr  SGV Nürnberg-Fürth 2 - SSV Aurach
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Schützengesellschaft Aurach
Preisschafkopfen der Schützengesellschaft 
Aurach
Am Freitag, den 10. Mai 2024 lädt die Schüt-
zengesellschaft Aurach alle Kartler zu einem 
Schafkopfturnier ins Schützenhaus ein.
Es gibt wertvolle Sachpreise oder Gutscheine 
zu gewinnen. Der erste Preis sind 150,00 Euro.
Beginn ist 19.30 Uhr.

Soldatenkameradschaft Aurach
Die Soldatenkameradschaft Aurach bedankt sich ganz herzlich 
bei der gesamten Bevölkerung für den Besuch beim „Saure-Zip-
fel-Essen“ letzte Woche.
Hier ist eine schwarze Winterjacke der Marke SympaTex in der 
Größe L liegengeblieben.
Diese kann bei Stefan Käpplinger, Im Stockfeld 17, abgeholt wer-
den.
gez. Stefan Käpplinger

SV 67 Weinberg
Abteilung Fußball:
Frauen
Sa., 4.5.2024, 14.00 Uhr 1. FC Nürnberg II – SV 67 Weinberg II
Sa., 4.5.2024, 16.00 Uhr VfL 1947 Ehingen – SV 67 Weinberg III
So., 5.5.2024, 14.00 Uhr  SV 67 Weinberg – FC Ingolstadt 04 (in 

Sachsen)

B-Juniorinnen
Sa., 4.5.2024, 11.00 Uhr SG Weinberg/Mosbach – 
   TV 21 Büchenbach
Sa., 4.5.2024, 14.00 Uhr TSV Schwaben Augsburg – 
   SV 67 Weinberg

D-Juniorinnen
So., 5.5.2024, 10.00 Uhr SG Weinberg/Mosbach – 
   TV 1879 Hilpoltstein

E-Juniorinnen
Fr., 3.5.2024, 18.00 Uhr SV Mosbach – SV 67 Weinberg

Herren
Fr., 3.5.2024, 18.30 Uhr SG Weinberg/Aurach – 
   SG Weidenb./Ornbau 1

So., 5.5.2024, 13.00 Uhr SG Weinberg/Aurach – 
   FC/DJK Burgoberb. 1
So., 5.5.2024, 15.00 Uhr SG Dentlein/Langfurth – 
   SV 67 Weinberg

D-Junioren
Sa., 4.5.2024, 10.30 Uhr SG Weinberg/Aurach – 
   TSV Wassertrüdingen

E-Junioren
Fr., 3.5.2024, 17.00 Uhr  SG Weinberg/Aurach 1 – TSG Geslau-

Buch am Wald (in Weinberg)
Sa., 4.5.2024, 10.30 Uhr  SG Weinberg/Aurach 2 – ESV Ansbach/

Eyb II
Di., 7.5.2024, 18.00 Uhr SG Dinkelsbühl/Segringen – 
   SG Weinberg/Aurach 1

F-Junioren
Sa., 4.5.2024, ab 10.00 Uhr Turnier F2 in Heilsbronn
Sa., 4.5.2024, 10.30 Uhr  SG Weinberg/Aurach 1 – TSV 1914 

Merkendorf

NACHRUF
In tiefer Trauer nimmt der 

SV 67 Weinberg e. V. Abschied von

Habib Saidi (Physio)
(GIO)

Du hattest immer ein offenes Ohr für uns 
und dein großes Herz war beispiellos.
Deine hilfsbereite Art werden wir nie ver-
gessen.
Danke GIO, du wirst für immer in unseren 
Herzen sein.

Die Vorstandschaft des SV 67 Weinberg e. V.
Im Namen aller Mitglieder, Mannschaften, Gönner und 
Fans.

Backhausverein Weinberg
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Unsere Jahreshauptversammlung fi ndet am Freitag, 3.5.2024, um 
18.00 Uhr in der Brauscheune in Weinberg (Röttenbacher Straße 2) 
statt.
Herzliche Einladung ergeht hiermit an alle Mitglieder.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung, 1.1 Verlesung des letzten Proto-
kolls, 1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit, 1.3 Genehmigung 
der Tagesordnung, 2. Bericht des Vorsitzenden, 2.1 Jahresrück-
blick + Ausblick, 3. Kassenbericht, 3.1 Bericht des Kassenwartes, 
3.2 Bericht der Kassenprüferinnen, 3.3 Entlastung der Vorstand-
schaft, 3.4 Wahl der Kassenprüfer/innen, 4. Verschiedenes, Wün-
sche und Anträge
gez. 2. Vorstand Julia Deininger

Helle Gedanken und 
    ein heiteres Gemüt machen
schöne Tage!    Henry David Thoreau



Anzeigenauftrag für das Mitteilungsblatt der Gemeinde(n):

Bitte beachten Sie, dass private Kleinanzeigen nur bei gleichzeitiger Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates
veröffentlicht werden können.

Text:

Postfach 1103
74568 Blaufelden

Telefon 0 79 53/98 01-0
Telefax 0 79 53/98 01-90

anzeigen@krieger-verlag.de
www.krieger-verlag.de

Volksbank Hohenlohe eG IBAN DE16620918000236560000 Geschäftsführer: Hartmut Krieger
BLZ 620 918 00 BIC GENODES1VHL Stefan Krieger
Konto-Nr. 236 560 000 USt-Idnr. DE 190977050 Amtsgericht Ulm: HRB 690409

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE59ZZZ00000245384

Hiermit ermächtige ich/ermächtigen wir die Krieger-Verlag GmbH
widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen von meinem/
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von
der Krieger-Verlag GmbH auf meinem/unserem Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Datum, Unterschrift

Erscheinungstermin: __________________________

Rechnungsanschrift:

Nachname, Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefon

Fax
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Chiffre:  �� ja  �� nein    Chiffre-Gebühr: 4,50 E

Anzeigen-Anzeigen-
auftrag



An alle Verfasser von 

redaktionellen Beiträgen!redaktionellen Beiträgen!

Bitte achten Sie darauf, dass Bilder 
und Grafi ken, die im Mitteilungs-
blatt abgedruckt werden sollen, 

nicht in Word-Dokumenten 
platziert werden,

da aus Qualitätsgründen eine ein-
wandfreie Wiedergabe im Druck 
nicht gewährleistet werden kann.
Es ist daher unbedingt erforderlich 
Bilder als separaten Dateianhang 
zu übermitteln, da wir uns ansons-
ten vorbehalten, diese nicht zu ver-
öffentlichen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Ihr Krieger-Verlag

Ich kaufe ein, wo ich wohne,
der Einzelhandel im Ort
ist schließlich nicht ohne!

! BITTE, denken Sie daran,
Ihre Anzeige rechtzeitig aufzugeben! !

WHIRLPOOLS & SWIM-SPA'S
jeden 1. Sonntag im Monat

unverbindliche Besichtigung
Viva-Aqua GmbH Ellw. – Ferdinand-

Porsche-Str. 3 – von 10.00 - 16.00 Uhr

ANZEIGEN BITTE RECHTZEITIG AUFGEBEN!

Zufl uchtsstätte-

FRAUENHAUS
ANSBACH Tag + 

Nacht

Tel. 0981/95959

BERATUNG, HILFE, 
SCHUTZ UND 
UNTERKUNFT 

BEI HÄUSLICHER GEWALT UND 
(EX-) PARTNER-STALKING.

Die Gemeinde Burgoberbach, ca. 4.000 Einwohner, Landkreis 
Ansbach, sucht zum 1. September 2024 für die gemeindliche Kneipp-
Kindertagesstätte Pusteblume   

einen Kinderpfl eger (m/w/d) alternativ 

auch Erzieher (m/w/d) in Teilzeit (20 Std.)

Für Auskünfte steht Ihnen Frau Heike Olveda, Tel. 09805/932130, 
zur Verfügung.  
Bewerbungen bitte bis 31.05.2024 mit den üblichen vollständigen 
Unterlagen per Mail an kita-pusteblume@burgoberbach.de oder: 
Kneipp-Kindertagesstätte Pusteblume, Erlenweg 1, 91595 Burg-
oberbach
Bitte verwenden Sie nur Kopien, weil eine Rücksendung der Unter-
lagen nicht erfolgt. Hinweise zum Datenschutz fi nden Sie auf unse-
rer Homepage www.burgoberbach.deRathausStellenangebote 



 Ihr Altgold ist Geld wert!
Vertrauen Sie dem Fachmann

Die richtige Adresse für Altgold

Barankauf
–  Sprechen Sie 

mit uns!
Zahngold
 auch mit Zähnen

UNTERE TORSTR. 18
91555 FEUCHTWANGEN
TEL. 0 98 52/25 98
www.gutekunst-uhrenschmuck.de

Brennholz
Ofenfertig in verschiedenen Längen

Info: 0170/7937501
Weitere Dienstleistungen sind:
•  Rücke-Arbeiten
•  Holztransporte
•  mobiler Sägespaltautomat
•  Holzeinschlag
•  Seilwinden
•  Rückezangenverleih

N. Steingruber • Hohenberg 42 • 91567 Herrieden

    *  Aktion bis 23.06.2024

Kostenloser 

Kundendienst-

service

JETZT NEUER AKKU saugen und wischen 
in einem Arbeitsgang Sie sparen bis zu 364,50 Euro!

50 % mehr Saugleistung plus 2 Akku m. Ladeschale

IHR NEUER KUNDENBERATER VON VORWERK

Sportheim Weinberg
Makrelentage

Freitag, 03.05.24 | 17.00 – 19.00 Uhr
Samstag, 04.05.24 | 11.00 – 14.00 Uhr

Gegrillte Makrelen
weiterhin:

Currywurst mit Pommes

Lieferser vice
Vorbestellung und Reservierung möglich

0170 9756082

Auf eure Bestellung freut sich der 
Förderverein SV 67 Weinberg e. V.

UNSERE FREIZEIT FÜR IHRE SICHERHEIT

FEUERWEHR-NOTRUF 112


